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Anlagenkonvolut CD. Angebotsunterlagen 
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekompo-
nenten für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

bestehend aus: 

 

1. Anlage D 1. Angebot  

2. Anlage D 2. Speiseplan (kein Muster vorgegeben) 

3. Anlage C 2. Angaben zu Bewerber, Bewerbergemeinschaft, Unterbeauftragung 

4. Anlage C 3. Erklärungen zu Tariftreue  

5. Anlage C 4. Eignung  

mit den dort aufgeführten und verlangten Erklärungen und Nachweisen 

6. Anlage C 6. Datenschutzerklärung 

7. Anlage D 4. Eigenerklärung Sanktionen gegen Russland 

8. Anlage D 5. Erklärung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 

9. Anlage C 5. Einheitliche Europäische Eigenerklärung (alternativ zu Anlage C 4. 
Eignung) 
Alternativ kann statt der Anlage C 4. Eignung die Einheitliche Europäische Eigenerklärung eingereicht werden 
(bitte nicht beides einreichen!). Zur computergestützten Erstellung der EEE kann die folgende Internetseite 
genutzt werden https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=de. 

10. Anlage C 7. KMU-Bietererklärung  
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Anlage D 1. Angebot 
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekompo-
nenten für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

 

Europaweite Vergabe  
(Offenes Verfahren nach VgV) 

der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekomponenten 
für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

 

 

Angebot 
 

 
Name und Anschrift des Bewerbers 

(Bei Bewerbergemeinschaften die Angaben des bevollmächtigten Bewerbers eintragen) 

Name:   

Straße, Nr.:    

Postleitzahl:   

Ort:   

Staat:   

Telefon:   

Telefax:   

E-Mail:   

Ansprechpartner:     

 

Anlagen1: 
☐ Anlage D 2. Speiseplan (kein Muster vorgegeben) 
☐ Anlage C 2. Angaben zu Bewerber, Bewerbergemeinschaft, Unterbeauftragung 
☐ Anlage C 3. Erklärungen zu Tariftreue  
☐ Anlage C 4. Eignung  

 
1 Die beigefügten Anlagen sind anzukreuzen. 
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☐ Anlage C 5. Einheitliche Europäische Eigenerklärung (alternativ zu Anlage C 4. Eig-
nung) 

☐ Anlage C 6. Datenschutzerklärung 
☐ Anlage C 7. KMU-Bietererklärung  
☐ Anlage D 4. Eigenerklärung Sanktionen gegen Russland  
☐ Anlage D 5. Erklärung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
 

Wir bieten die ausgeschriebenen Leistungen für einen Preis pro Einzelessen von  
 

……… EUR  
 

netto, zzgl USt in gesetzlicher Höhe, an.  

 

Hinweis: Es ist ein Mindestpreis von 2,65 EUR (netto) je Essen vorgegeben. Angebote, die einen 
geringeren Preis angeben, werden ausgeschlossen.  

 

Wir bieten an, bei der Ausführung des Auftrages an,  
 

……… %  
 

der Produkte aus ökologisch/biologischer Produktion gemäß Öko-Verordnung (Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 vom 28.6.2007, ABl. 2007 L 189, 1, geändert durch Verord-
nung (EG) Nr. 967/2008 vom 29.9.2008, ABl. 2008 L 264, 1) zu verwenden.   

 

Ich/wir erkläre(n):  

– Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns 
angegebenen Preisen an.  

– An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist ge-
bunden.  

– Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und 
seinen Anlagen: Unterlagen gemäß Aufforderung zur Angebotsabgabe, Leistungs-
beschreibung mit Anlagen  

– Ich/wir erfülle(n) die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der 
angebotenen Leistung.  

– Ich/wir anerkenne(n) den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung 
des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich.  

– Mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen sind Gegenstand mei-
nes/unseres Angebotes.  
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– Das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt ist Inhalt meines/unseres Angebo-
tes, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleich-
wertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbe-
zeichnung) eingetragen wurden.  

– Falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, umfasst mein/unser 
Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig aus-
schließen.  

– Ich/wir werde(n) einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Brut-
toabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten, falls ich/wir aus Anlass der 
Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbe-
werbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Scha-
den nach. 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung und Angabe 
meinen/unseren Ausschluss von dieser und weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben 
kann. 

Bei Bietergemeinschaften erfolgt die Abgabe des Angebotes durch den Bevollmäch-
tigten.  
Ist der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht in Druckschrift 
angegeben, wird das Angebot ausgeschlossen 
 
 
         
Name der natürlichen Person, die für die Abgabe  
des Angebotes verantwortlich zeichnet 
(Druckschrift, ggf. ergänzt um die Unterschrift) 
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Anlage D 2. Speiseplan  
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekompo-
nenten für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

 

 bitte nachfolgend einfügen  
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Anlage C 2. Angaben zu Bewerber, Bewerbergemein-
schaft, Unterbeauftragung   
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekompo-
nenten für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

1. Einzelbewerber oder Bewerbergemeinschaft 

Ich/Wir biete/n als 

•  Einzelbewerber  

Name/Firma   

Adresse   

   

•  oder 

 Bewerbergemeinschaft, bestehend aus folgenden Unternehmensträgern: 

1. Name/Firma    

 Adresse   

2. Name/Firma    

 Adresse   

3. Name/Firma    

 Adresse   

Als bevollmächtigten Vertreter der Bewerbergemeinschaft haben wir uns für das 
Vergabeverfahren, den Abschluss und die Durchführung des Vertrages auf den Unter-
nehmer  

Nr.    

geeinigt. 

Alle Mitglieder der Bewerbergemeinschaft haften als Gesamtschuldner. 
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2. Angaben zu der Bewerbergemeinschaft 

(Nur auszufüllen, wenn sich eine Bewerbergemeinschaft bewirbt.) 

Darstellung, welche Leistungen im Auftragsfall vom jeweiligen Mitglied der Bewerber-
gemeinschaft ausgeführt werden. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  Seite 8 von 28 

3. Unterbeauftragung 

lch/Wir beabsichtige/n, (Teil-)Leistungen an Unterauftragnehmer zu übertragen:  

☐ ja 

☐ nein 

 Leistungen, für die Unterbeauftragung vorgesehen ist, sind zwingend anzugeben!  

 Die Benennung der Unterauftragnehmer mit Namen/Firma und Anschrift hat im 
Falle der Eignungsleihe bereits jetzt zu erfolgen. Dabei sind auch die Nachweise 
und Erklärungen zur Eignung (Anlage C 4. Eignung) in entsprechender Weise auch 
von dem Nachunternehmer vorzulegen (ggf. entsprechende Seiten kopieren). 

(Teil)Leistung  ggf. Name/Firma, Anschrift vorgesehener  

  Unterauftragnehmer 
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4. Verpflichtungserklärung Nachunternehmer 

Hinweise: Bedient sich der Bewerber eines Nachunternehmers, so ist die Verpflichtungs-
erklärung (4.) im Falle der Eignungsleihe bereits jetzt einzureichen. Ferner sind im Falle der 
Eignungsleihe die Nachweise und Erklärungen zur Eignung (Anlage C 4. Eignung) in ent-
sprechender Weise auch von dem Nachunternehmer vorzulegen (ggf. entsprechende Sei-
ten kopieren). (Bei der beabsichtigten Einschaltung von mehreren Unternehmen bitte den 
Vordruck in der erforderlichen Anzahl ausfüllen 

 

Name/Firma und Anschrift des anderen Unternehmens: 

         

         

         

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftrags-
vergabe an:  

         

         

         

die im Vordruck „3. Unterbeauftragung“ aufgeführten Auftragsteile zu erbringen, für die 
mein/unser Unternehmen als Leistungserbringer vom Bewerber vorgesehen und eingetra-
gen ist. Alle dafür erforderlichen personellen, sachlichen, finanziellen und sonstigen Mittel 
werden zur Verfügung gestellt. 

Ich/Wir erfülle(n) die hierfür notwendigen Eignungsanforderungen. Die diesbezüglichen 
Nachweise sowie die Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 
GWB vorliegen sind dieser Erklärung beigefügt. 

 

 

_______________________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift, Stempel) 

 

bestätigt vom Bieter: 

 

 

_______________________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift, Stempel) 



 

 

  Seite 10 von 28 

Anlage C 3. Erklärungen zu Tariftreue   
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekompo-
nenten für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Erklärungen des Unternehmens nach dem 
Tariftreue- und Vergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern (TVgG M-V) 

 
 
□  Erklärung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V (Mindestarbeitsbedingungen nach 

Maßgabe von repräsentativen Tarifverträgen) 1 

Mein Unternehmen verpflichtet sich, den bei der Ausführung dieser Leistung beschäftigten Arbeit-
nehmenden die Arbeitsbedingungen des/der nachstehenden, in der Mindestarbeitsbedin-
gungenverordnung (MinArbBV M-V) für repräsentativ erklärten Tarifvertrages/Tarifverträge zu ge-
währen: 
 
(genaue Bezeichnung der Regelung[en] in der Rechtsverordnung einschließlich der Fundstelle[n] 
in der Anlage zur Rechtsverordnung) 
 
ACHTUNG! Noch nicht anwendbar – Rechtsverordnung über Mindestarbeitsbedingungen noch 
nicht in Kraft 
 
 
□  Erklärung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V (Mindestarbeitsbedingungen nach 

Maßgabe von Branchentarifverträgen) 1 
Mein Unternehmen verpflichtet sich, den Arbeitnehmenden bei der Ausführung der Leistung 
mindestens die Arbeitsbedingungen zu gewähren, die folgenden Vorgaben der MinArbBV M-V 
entsprechen: 
 
(genaue Bezeichnung der Regelung[en] in der Rechtsverordnung einschließlich der Fundstelle[n] 
in der Anlage zur Rechtsverordnung) 
 
ACHTUNG! Noch nicht anwendbar – Rechtsverordnung über Mindestarbeitsbedingungen noch 
nicht in Kraft 
 
 
□  Erklärung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V (Vergaberechtlicher Mindestlohn) 1 
Weil oder soweit nach der MinArbBV M-V keine tarifvertraglich begründeten Pflichten bestehen, 
verpflichtet mein Unternehmen sich, den Arbeitnehmenden bei der Ausführung der Leistung 
einen Vergaberechtlichen Mindestlohn von 13,50 Euro (brutto) pro Stunde zu zahlen.  
 
□  Erklärung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V (Nachunternehmen) 2 

Mein Unternehmen verpflichtet sich, dem/den Nachunternehmen die für das Unternehmen gel-
tenden Pflichten aufzuerlegen und die Beachtung dieser Pflichten durch das/die Nachunterneh-
men zu überwachen.  
 
1 vom Auftraggeber anzukreuzen 
2 vom Bieter anzukreuzen 
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Verpflichtungen des beauftragten Unternehmens nach dem 
Tariftreue- und Vergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern (TVgG M-V) 

 
Soweit das Unternehmen eine Erklärung zu Mindestarbeitsbedingungen im Sinne des § 14 Satz 
1 TVgG M-V abgegeben hat, gelten mit dem Zuschlag folgende Bestimmungen: 

- nach Maßgabe von § 15 TVgG M-V (Kontrollen): 
Das Unternehmen verpflichtet sich, mit Nachunternehmen folgende Befugnisse und Pflichten zu 
vereinbaren: 

· Das Unternehmen hat als prüfende Stelle die Befugnis, Kontrollen bei seinen Nachunterneh-
men durchzuführen, um die Einhaltung der Pflichten zu überprüfen, die nach Maßgabe der 
abgegebenen Erklärung zu Mindestarbeitsbedingungen bestehen. 

· Für diese Kontrollen haben die Nachunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen 
bereitzuhalten und auf Verlangen der prüfenden Stelle vorzulegen oder elektronisch zu über-
mitteln; auf Befragen haben sie zu den Unterlagen Auskünfte zu erteilen. Dies umfasst ins-
besondere Entgelt- und Meldeunterlagen, Aufzeichnungen und andere Geschäftsunterla-
gen, aus denen Art, Umfang, Dauer und tatsächliche Entlohnung sowie Arbeitsbedingungen 
der Arbeitnehmenden hervorgehen oder abgeleitet werden können. Die Nachunternehmen 
haben personenbezogene Beschäftigtendaten in den Unterlagen zu anonymisieren; sie ha-
ben die Anonymisierung aufzuheben, soweit die prüfende Stelle konkrete Anhaltspunkte für 
einen Verstoß darlegt. Die Arbeitnehmenden sind von ihren Arbeitgebenden auf die Möglich-
keit dieser Kontrollen hinzuweisen. 

· Die Nachunternehmen treffen den vorstehenden Punkten entsprechende Vereinbarungen 
mit ihren eigenen Nachunternehmen. Sie verpflichten diese, ihrerseits entsprechende Ver-
einbarungen mit Nachunternehmen auf weiteren Stufen der Vertragshierarchie zu treffen. 

Verleiher nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und Werkvertragsunternehmen gelten als 
Nachunternehmen. 

- nach Maßgabe von § 16 TVgG M-V (Sanktionen): 
· Für jeden schuldhaften Verstoß gegen Pflichten, die nach der abgegebenen Erklärung zu 

Mindestarbeitsbedingungen bestehen, verwirkt das Unternehmen eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 

0,5 Prozent 
des Auftragswertes. Bei mehreren Verstößen darf die Summe der Vertragsstrafen 

5,0 Prozent 
des Auftragswertes erreichen. Übersteigt die geschuldete Vergütung (ohne Umsatzsteuer) 
den geschätzten Auftragswert, so tritt der geschätzte Auftragswert an deren Stelle.2 

· Die schuldhafte Nichterfüllung der nach der abgegebenen Erklärung zu Mindestarbeitsbe-
dingungen bestehenden Pflichten durch das Unternehmen berechtigt den Auftraggeber zur 
fristlosen Kündigung. 

 
2 Erläuterung: Nach § 16 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V hat der öffentliche Auftraggeber mit dem Unter-nehmen 
für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu fünf Prozent des Auftragswertes zu 
vereinbaren; bei mehreren Verstößen darf die Summe der Vertragsstrafen zehn Pro-zent des Auftragswertes 
nicht überschreiten. Das Gesetz meint den geschätzten Auftragswert. Aus dem Urteil des BGH vom 
15.02.2024 (Az.: VII ZR 42/22) ergibt sich allerdings, dass auf den endgültigen Vergütungsanspruch (bei 
Bauleistungen: „Abrechnungssumme“) abzustellen ist. In diesem Sinne ist die vorstehende formularmäßige 
Erklärung zu verstehen. Dabei bildet der geschätzte Auftragswert nach § 16 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V die 
absolute Obergrenze. 
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Anlage C 4. Eignung  
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekompo-
nenten für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Gliederung: 
 
I. Eignung 
1. Unternehmensbezogene Referenzen  
2. Mindestjahresumsatz  
3. Zertifikate  
 
II. Erklärungen und Nachweise zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
1. Erklärung zu Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB 
2. Erklärung zu Insolvenzverfahren und Liquidation 
3. Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Zahlung von Steuern und Abgaben/Beiträgen 

zur Sozialversicherung) 
4. Eigenerklärung zur wirtschaftlichen Verknüpfung mit anderen Unternehmen und Zusammenarbeit 

mit Anderen 
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I. Eignung 

1. Unternehmensbezogene Referenzen 

Es ist die nachfolgend abgedruckte Tabelle auszufüllen (diese ist ggf. zuvor zu verviel-
fältigen). 

 

Referenz Nr. ____  

Name und Adresse des Auftragge-
bers 

 

 

Ansprechpartner beim Auftraggeber 

 

 

 

Beschreibung der Leistungen  

 

 Lieferung von Speisenkomponen-
ten oder Lieferung von Menüs  

 

 Kinder- oder Schulverpflegung? 

 

 Umfang (mindestens 2.500) 

 

 elektronische Bestellmöglichkeit? 

 

 

 

Leistungsdauer 

(von wann bis wann? Mindestens 24 
Monate abgeschlossen in den letzten 
4 Jahren, auch bei laufenden Verträ-
gen) 
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2. Mindestjahresumsatz 

Es ist die nachfolgend abgedruckte Tabelle auszufüllen  

 

Geschäftsjahr Umsatz 

2022  

2023  

2024  
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3. Zertifikate  
(siehe Anlage A 2. Eignungskriterien I 4 [Teil von Anlagenkonvolut AB. Bewerberunterla-
gen, Seite 15]). 

 

Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2000 oder aktueller 

 

 bitte nachfolgend einfügen  
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II. Erklärungen und Nachweise zum Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen  

1.  Erklärung zu Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB 

Erklärung des Bewerbers, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (von jedem 
Bewerber bzw. Mitglied einer Bewerbergemeinschaft auszufüllen, ebenso von jedem Nachunternehmer). 

I. Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir keine der zwingenden Ausschlussgründe nach § 123 GWB 
erfüllen: 

☐ Ja 

☐ Nein 

 Falls Nein: Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB (siehe Punkte III) erforderlich 

§ 123 Zwingende Ausschlussgründe 
(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von 
der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 
dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße 
nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach: 
1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bil-

dung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische 
Vereinigungen im Ausland), 

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen 
Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese 
finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, 
eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögens-
werte), 

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen 
Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag ver-
waltet werden, 

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem 
Auftrag verwaltet werden, 

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 
7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 
8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in 

Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), 
9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer 

Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 
10. den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs 

(Förderung des Menschenhandels). 
(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine Verur-
teilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten 
gleich. 
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(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese 
Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Über-
wachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 
(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von 
der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 
1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur 

Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder be-
standskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 

2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung 
nach Nummer 1 nachweisen können. 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, 
dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozial-
versicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 
(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen 
des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 kann abgesehen wer-
den, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss of-
fensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unberührt. 

II. Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir keine der fakultativen Ausschlussgründe nach § 124 GWB 
erfüllen: 

☐ Ja 

☐ Nein 

 Falls Nein: Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB (siehe Punkte III) erforderlich 

§ 124 Fakultative Ausschlussgründe 
(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn 
1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, 

sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 
2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfah-

ren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines 
solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der 
Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 

3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung be-
gangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist 
entsprechend anzuwenden, 

4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unterneh-
men Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschrän-
kung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilich-
keit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchfüh-
rung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschnei-
dende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 

6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung 
des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, 
weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 

7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen 
Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu 
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einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt 
hat, 

8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täu-
schung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen 
Nachweise zu übermitteln, oder 

9. das Unternehmen 
a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise 

zu beeinflussen, 
b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim 

Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 
c)  fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeent-

scheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, 
solche Informationen zu übermitteln. 

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohnge-
setzes und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bleiben unberührt. 

III. Ich/wir führen folgende Nachweise der Selbstreinigung gemäß § 125 GWB an: 

Tatbestand nach GWB Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB 

(Erläuterungen ggf. auf separater Anlage) 

  

  

 
§ 125 - Selbstreinigung 
(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach § 123 oder 
§ 124 vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen nachge-
wiesen hat, dass es 
1. Für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt 

oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, 
2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch ver-

ursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermitt-
lungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und 

3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden. 

§ 123 Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt. 
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(2) Öffentliche Auftraggeber bewerten die von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreinigungsmaßnah-
men und berücksichtigen dabei die Schwere und die besonderen Umstände der Straftat oder des Fehl-
verhaltens. Erachten die öffentlichen Auftraggeber die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens 
als unzureichend, so begründen sie diese Entscheidung gegenüber dem Unternehmen. 

2. Erklärung zu Insolvenzverfahren und Liquidation  

☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes 
Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse 
abgelehnt wurde und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorle-
gen. 

3. Nachweise zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Zahlung 
von Steuern und Abgaben/Beiträgen zur Sozialversicherung)  

☐ Ich/wir erkläre(n), dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern nach-
gekommen ist.  

 Auf Anforderung werde ich den Nachweis durch Bescheinigung des Finanzamtes (Kopie ausreichend) 
beibringen; der Nachweis darf bei Ablauf der Teilnahmefrist nicht älter als sechs Monate sein.  

☐ Ich/wir erkläre(n), dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Abgaben oder 
Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist.  

 Auf Anforderung werde ich den Nachweis durch Bescheinigung der Krankenkasse(n) (Kopie ausrei-
chend) beibringen; der Nachweis darf bei Ablauf der Teilnahmefrist nicht älter als sechs Monate sein. 

4. Eigenerklärung des Bewerbers zur wirtschaftlichen Verknüpfung mit 
anderen Unternehmen und Zusammenarbeit mit Anderen 

Wenn keine wirtschaftliche Verknüpfung besteht, ist auch dies kenntlich zu machen durch Streichung oder 
den Eintrag „Trifft nicht zu.“ 

 

Unternehmen Beschreibung der Art der wirtschaftlichen Verknüpfung bzw. 
der Zusammenarbeit 
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Anlage C 6. Datenschutzerklärung  
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekompo-
nenten für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Informationen wegen der Erhebung personenbezogener Daten 
nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung 

(Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016) 
 

Namen und Kontaktdaten des für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verant-
wortlichen: 

Die Mittagsmatrosen GmbH 
August-Bebel-Straße 55 
18055 Rostock 
info@die-mittagsmatrosen.de 
Geschäftsführung: Andreas Schwarz 
Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Warning 

 
Name und Anschrift des extern bestellten Datenschutzbeauftragten: 

Wirtschaftskontor Weinert WKW Beratungsgesellschaft mbH 
Herr André Weinert 
Beim Wendentor 1 
18055 Rostock 
Datenschutzbeauftragter TÜV 
www.wirtschaftskontor-weinert.de 

Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten: 

a) Zweck der Verarbeitung: 
Durchführung eines Vergabeverfahrens. 

b) Rechtsgrundlage: 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c i.V.m. § 6 Abs. 3 DSGVO und § 55 Landeshaushaltsordnung M-V (LHO 
M-V) 

Als Bewerber bzw. Bieter sind Sie verpflichtet, die geforderten Angaben zu machen. Falls Sie 
diese Angaben nicht machen, kann Ihr Angebot/Teilnahmeantrag nach den vergaberechtlichen 
Vorschriften vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. 

Kriterien für die Festlegung der Dauer der Speicherung personenbezogener Daten: 
Maßstab für die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten sind die haushaltsrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen nach Landeshaushaltsordnung M-V sowie ggf. nach europäischer Haus-
haltsordnung sowie § 8 Abs. 4 Vergabeverordnung (VgV) / § 6 Abs. 2 Unterschwellenvergabe-
ordnung (UVgO). 
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Empfänger von personenbezogenen Daten: 
Personenbezogene Daten dürfen an andere Personen oder Stellen weitergegeben werden, 
wenn Sie dem zugestimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist: 

Nach § 19 Abs. 4 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 4 Arbeitnehmer-Entsendegesetz, § 21 Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz fordert die Vergabestelle bei Aufträgen ab einer Höhe von 30.000 
Euro ohne Umsatzsteuer für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, vor der Zuschlagserteilung 
eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a der Gewerbeordnung an. 

Nach § 9 Vergabegesetz M-V (VgG M-V) ist die Vergabestelle verpflichtet, von den Unterneh-
men Erklärungen über die Einhaltung der Mindestarbeitsbedingungen sowie Mindest-Stunden-
entgelte zu verlangen und deren Einhaltung nach § 10 VgG M-V zu kontrollieren. In diesem 
Zusammenhang können im Einzelfall steuerlich relevante personenbezogene Daten i.S.v. Artikel 
9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. 

Bei allen Vergabeverfahren sind auf Verlangen der Bieter, die nicht für den Zuschlag berück-
sichtigt worden sind, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie der Name 
des erfolgreichen Bieters mitzuteilen. 

Nach § 134 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) informiert die 
Vergabestelle die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden soll, über den Namen des 
Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
unverzüglich in Textform. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ableh-
nung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlags-
entscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. 

Nach § 62 Abs. 1 Satz 1 VgV teilt die Vergabestelle jedem Bewerber und jedem Bieter unver-
züglich seine Entscheidungen über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die Zuschlagsertei-
lung oder die Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem mit. 

Nach § 62 Abs. 2 Nr. 3 VgV unterrichtet die Vergabestelle auf Verlangen des Bieters unverzüg-
lich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrages in Textform nach § 126b 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) jeden Bieter über die Merkmale und Vorteile des erfolg-
reichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters. 

Nach § 39 Abs. 1 VgV übermittelt die Vergabestelle spätestens 30 Tage nach der Vergabe 
eines öffentlichen Auftrags oder nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung eine Vergabe-
bekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens an das Amt für Veröffentlichungen 
der Europäischen Union. Hier werden auch Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu 
dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde, veröffentlicht. 

Im Falle der Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer hat die Verga-
bestelle nach § 163 Abs. 2 Satz 4 GWB die Vergabeakte der Kammer sofort zur Verfügung zu 
stellen. Dies gilt auch für das Verfahren der sofortigen Beschwerde vor dem zuständigen Ober-
landesgericht nach § 171 GWB. In diesem Verfahren werden personenbezogene Daten ggf. 
auch an andere Verfahrensbeteiligte weitergegeben. 

Nach Durchführung einer Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder einer 
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb jeweils ab 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer 
werden für die Dauer von drei Monaten über jeden so vergebenen Auftrag der Name des 
beauftragte Unternehmens oder der natürlichen Person bekanntgegeben. 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten: 
Diese Rechte ergeben sich aus Artikel 15 bis 18 DSGVO 
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Recht auf Auskunft 
Es besteht ein Recht auf Auskunft der von der Vergabestelle verarbeiteten personenbezogenen 
Daten. 

Recht auf Berichtigung 
Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben 
nicht (mehr) zutreffend sind. Unvollständige Daten können vervollständigt werden. 

Recht auf Löschung 
Es besteht grundsätzlich ein Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch 
hängt jedoch u.a. davon ab, ob die Daten noch zur Erfüllung der Aufgaben benötigt werden 
(s.a. Dauer der Speicherung). 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Es besteht ein Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu 
verlangen, sofern nicht ein wichtiges öffentliches Interesse dem entgegensteht (z.B. wirtschaftliche 
Verwendung von Haushaltsmitteln). 

Recht auf Widerspruch 
Es besteht das Recht, aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/Bieters 
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein 
überwiegendes öffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht (z.B. Durch-
führung eines Vergabeverfahrens). 

Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde 
Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde im Land Mecklenburg-Vorpommern ist: 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit M-V 

Werderstraße 74a, 19055 Schwerin 

Hierhin sind etwaige Beschwerden zu richten, sofern die Auskunft gebende Behörde ihren Pflich-
ten nicht oder nicht in vollem Umfang nachgekommen ist. 

Eine Informationspflicht bei der Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten (bspw. Eignungs-
nachweise dritter Personen) besteht nach Art. 14 Abs. 5 lit. c DSGVO nicht, da die Datenerhe-
bung im Rahmen des Vergabeverfahrens ausdrücklich geregelt ist und dort zum Schutz der Inte-
ressen der betroffenen Personen eine vertrauliche Behandlung der Daten vorgesehen ist (§ 55 
LHO M-V, §§ 97 ff. GWB, §§ 5, 8 VgV, §§ 3, 6 UVgO). 

Weitere Informationen können Sie dem offiziellen Internetauftritt der Vergabestelle sowie dem 
offiziellen Internetauftritt des „Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit M-
V unter www.datenschutz-mv.de entnehmen. 

 

____________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 
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Anlage D 4. Sanktionen gegen Russland   
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekompo-
nenten für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

EIGENERKLÄRUNG 
 

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Kon-
zessionen nach dem 9.April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben wer-
den, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl 
unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Un-
ternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, 
beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.  

 

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Nie-
derlassung des Bewerbers/Bieters in Russland, 

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die 
eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Hal-
ten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent, 

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von 
Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder 
b zutreffen. 

Die o.g. Kriterien sind maßgeblich für die Bestimmung des „Russland-Bezugs“ unabhängig 
davon, ob das Unternehmen unmittelbar oder mittelbar an dem Auftrag beteiligt ist. Das 
gilt auch für einzelne Mitglieder einer Bietergemeinschaft, d.h. der „Russland-Bezug“ im 
Sinne der Vorschrift besteht bereits dann, wenn eines der Mitglieder Russland nach den 
o.g. Kriterien zuzuordnen ist. 

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unter-
nehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.  
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Maßnahme 

 
Leistung 

 
 
Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis 
c) genannten Fälle zutrifft. 
 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung 

 

1. Eignungsleihe:  

☐ nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). 

☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). 

 

 

☐ Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9.April 2022 geschlossen und die Zusammen-
arbeit wird zum 10.Oktober 2022 beendet. 

 

2. Nachunternehmer:  

☐ keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

 
 
 

Lieferung von Speisekomponenten für Schulen der Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock Reinigungsdienstleistungen  

 

Lieferung von Speisekomponenten für Schulen der Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock 
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☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen 
als Nachunternehmen beauftragen werde(n)/ beauftragt habe(n). 

 

 

☐ Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9.April 2022 geschlossen und die Zusammen-
arbeit wird zum 10.Oktober 2022 beendet. 

 

3. Lieferanten:  

☐ keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen 
als Lieferanten beauftragen werde(n)/ beauftragt habe(n). 

☐ Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftrags-
summe. 

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammen-
arbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum               Unterschrift 
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Anlage D 6. Eigenerklärung zum Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (LkSG)  
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekomponenten für 
Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
 

 

Ich/Wir erkläre(n), für mein/unser Unternehmen erkläre hiermit,  

 

☐ das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) gilt für unser Unternehmen 
nicht, da wir nicht über mehr als 1.000 Beschäftigten verfügen 

 

☐ das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) gilt für unser Unternehmen, da 
wir über mehr als 1.000 Beschäftigten verfügen 

Ich/Wir erkläre(n), für mein/unser Unternehmen erkläre hiermit,  

dass wir die Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) einhal-
ten und uns bemühen, Menschenrechte und Umwelt in meinen Lieferketten zu schüt-
zen 

dass wir keine Verstöße gegen Menschenrechte oder Umweltgesetze in unseren 
Lieferketten dulden und dass wir regelmäßig Berichte über unser Lieferkettenma-
nagement erstellen und veröffentlichen 

dass wir Beschwerdekanäle für Menschen in unseren Lieferketten eingerichtet ha-
ben und dass wir uns bemühen, diese Kanäle transparent und effektiv zu gestalten 

dass wir die Vorgaben des LkSG einhalten und uns bemühen, unsere Lieferketten 
so zu gestalten, dass sie den Anforderungen des LkSG entsprechen. 
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Anlage C 5. Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekompo-
nenten für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

 

Diese Anlage kann alternativ zur Anlage C 4. Eignung eingereicht werden. Bitte nicht 
beide Anlagen ausfüllen! 
 
(folgt auf den nächsten Seiten) 
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Anlage C 7. KMU-Bietererklärung 
Vergabe der Die Mittagsmatrosen GmbH: Lieferung von Speisekompo-
nenten für Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

 
(folgt auf den nächsten Seiten) 
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